
1. Durchführung
Diese Ordnung ist maßgebend für die Durchführung der
Run  denwettkämpfe im BSSB. Für die höchste Liga in
den Bezirken (z.B. Oberfranken-Liga, Oberpfalz-Liga
usw.) wird das Regelwerk der Bayernliga ange-
wandt. Sollten Gaue, bzw. Bezirke weitere Dis zi pli nen in
ihr RWK-Programm aufnehmen, so sind diese ebenfalls
analog dieser RWK-Ordnung durchzuführen. Startberech-
tigt sind nur Mitglieder, die über die Vereine, für die sie
starten, dem BSSB gemeldet sind und über einen entspre-
chenden RWK-Eintrag im Schützenausweis verfügen. Im
Falle einer doppelten Staatsbürgerschaft eines
Schützen, von denen eine Staatsbürgerschaft die
Deutsche ist, ist der Starter als Deutscher im Sinne
der Ligaordnung anzusehen. Ausländer, die im Besitz
einer Startgenehmigung für die Meisterschaften des
DSB nach Regel Nr. 0.7.5.1.3 ff (Sportordnung ) sind
und eine Kopie derselben einreichen, unterliegen
nicht der Ausländerregelung. Pro Mannschaft ist ein (1)
Ausländer startberechtigt. Die Regeln 0.7.2.1.2 und
0.7.5.1.3.8 (SPO) gelten entsprechend. Mitglieder aus
anderen Vereinen oder Landesverbänden, die nach
dem 1. Wettkampf in den Verein aufgenommen werden,
unterliegen nach ihrem Eintritt (Meldung beim Gau) einer
Sperre von einem halben Jahr.

Startberechtigte Stammschützen der Bundes-, Regional-
oder Bayernliga sind bei den BSSB-Rundenwettkämpfen
nicht startberechtigt. Für alle Ersatzschützen gilt der Punkt
2.3.4, so fern sie für den Verein starten, für den sie eine
Bun des-, Regio nal- oder Bayernligalizenz haben.

Die Rundenwettkämpfe werden als Mannschaftskämpfe
auf gegenseitigen Besuch ausgetragen. Eine Einzelwer-
tung bleibt dem Veranstalter (Gau oder Bezirk) überlassen.
Die Durch füh rung und Leitung der Rundenwettkämpfe
unter ste hen auf Gauebene dem Gausportleiter, auf Be-
zirksebene dem Be zirks sportleiter bzw. den jeweils dazu
Beauf tragten.

1.1 Wettbewerbe
In den Bezirksligen (Bezirksklassen) und der obersten Gau-
liga (Gauklasse) werden jeweils 40 Schuss in einer „Offenen
Klasse“ ge  schossen. Hier wird nach den jeweiligen Punkten
der Sport ordnung des Deutschen Schützenbundes (DSB)
geschossen. Optische Zielhilfsmittel dürfen in den Bezirksli-
gen (Bezirks klassen) und der obersten Gauliga (Gauklasse)
ab der Alters klasse verwendet werden. Die Verwendung
von Feder bock/Auflagebock ist nicht zugelassen.

Zur Auswertung sind Ringlesemaschinen, die von der
Tech nischen Kommission des DSB zugelassen sind, erlaubt.
Ebenso können elektronische Scheiben verwendet werden.
Hier müssen mindestens vier Anlagen zur Verfügung ste-
hen. 

2. Austragung
2.1 Zeit der Austragung, Termine
Die Wettkämpfe finden nach dem Terminplan des Gaus
oder des Bezirks statt. Die darunter liegenden Ligen (Klas-
sen) müs sen im Einvernehmen mit dem zuständigen RWK-
Leiter so ge legt werden, dass Auf- und Abstiegskämpfe zur
höchsten Klasse im Gau gewährleistet sind.

Einer Verlegung eines Termins kann stattgegeben wer-
den. Urlaub oder Krankheit sind keine Verlegungsgründe.
Not wen dig gewordene Verlegungen bedürfen der Geneh-
migung des Rundenwettkampf-Leiters, der umgehend zu
verständigen ist. Der Gegner ist mindestens eine Woche vor
dem Wett kampf mit einer neuen Terminabgabe zu ver-
ständigen.

2.2 Einteilung
Bei den Bezirken und Gauen sind je nach Beteiligung Klas-
sen zu bilden, die leistungsfähig unterteilt werden. Siehe
nachfolgendes Schema

höchste Liga im Bezirk
(z.B. Oberfr.-Liga, Oberpf.-Liga

Bezirksligen

höchste Klasse im Gau

Diese Klassen werden wiederum in Gruppen aufgeteilt. Die
Gruppen sollen nach Möglichkeit regional beieinander lie -
gen, damit weite Anfahrtswege vermieden werden. Eine
Gruppe soll möglichst aus sechs Mannschaften bestehen.

2.3 Mannschaften
2.3.1 Mannschaften nach obigem Schema bestehen aus
4 Schützen (Ausnahme höchste Liga in den Bezirken
z.B. Oberfranken-Liga, Oberpfalz-Liga usw. 5) und
können sich aus Teilnehmern aller Wettkampfklassen zu-
sammensetzen. Schützen/Schützinnen die ein Hilfsmittel
verwenden dürfen (Aufkleber auf dem Schützenausweis)
können bei Luftgewehrmannschaften eingesetzt werden.

2.3.1.1
Pistolenschützen können beim zuständigen RWK-Lei-
ter für den RWK den Rollstuhl oder den Hocker bean-
tragen.

2.3.1.2
Schützen, die in klassen gebundenen Gruppen starten (z. B.
Da men, Junioren, Alters schützen) können im Laufe eines
Sport jahres nicht mehr in einer offenen Klasse starten. Die-
ses gilt sinngemäß auch für Schützen, die das Wettkampf-
jahr in der offenen Klasse begon nen haben. Die Altersein-
teilung ent spricht der Sportordnung des DSB.

Rundenwettkampf-Ordnung Luftgewehr/Luftpistole 
des Bayerischen Sportschützenbundes
Fassung vom 05. Juni 2010, gültig ab der Runde 2010/2011 (damit werden alle vorherigen Bekanntga-
ben ersetzt). Die Ordnung der Ligen des DSB (Bundes-, Regional- und Bayernliga) wird in gesonderten
Ausschreibungen bekannt gegeben.
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2.3.2 Die Schützen müssen vor Beginn des Wettkampfs
namentlich in die Wettkampflisten eingetragen werden. 

2.3.3 Jeder Rundenwettkampf-Teilnehmer kann nur für
den Verein starten, für den er eine gültige Startberechti-
gung (Schützenausweis und Mitgliedschaft) des BSSB be-
sitzt. Ein Rundenwettkampfteilnehmer kann im gleichen
Wettbewerb nur für einen Verein, einen Landesverband
und nur in einer Li ga als Stammschütze starten. Jeder
Schütze muss vor Beginn des Wettkamp fes die sen Nach-
weis vorlegen.

2.3.4 Als Mannschaftsmeldung (Stammschützen) für
den Rundenwettkampf gilt die erste Ergebnismeldung.
Diese Stammschützen müssen mindestens 30 Prozent der
(Mann schafts-) Wettkämpfe bestreiten. Erreicht einer der
Stamm schützen die 30 Prozent nicht, wird die Mannschaft
disqua li fiziert, ihre Jahreswertung auf Null gesetzt, sie
steigt ab. Et wa ige Ausnahmen obliegen der Prüfung und
Entscheidung durch den in Punkt 1 genannten Zuständi-
gen. Sollten beim ersten Wettkampf Ersatzschützen einge-
setzt werden, so sind in der Ergebnismeldung die ausgefal-
lenen Schützen auf zuführen, also die Schützen, die die ei-
gentliche Mann schaft bilden wür den. Die Ersatzschützen
müssen auf der Wett kampfliste deut lich mit einem „E“ ge-
kennzeichnet sein. Die ausgefallenen Schützen dürfen
nicht in einer niedrigeren Klasse starten. 

Schützen, die für eine zweite oder dritte Mannschaft ge -
mel det waren, können ohne Sperrfrist sofort in einer hö -
heren Mannschaft starten. Sie bleiben für ihre Klasse start -
berechtigt. 

Schützen, die mit der 1. Wettkampfmeldung zu Stamm-
schützen werden, dürfen zuvor in den niedrigeren Ligen in
der laufenden Saison nicht starten, bzw. gestartet sein.

Schützen, die in einer oder mehreren höheren Klassen
(Mann schaften) öfter als zweimal geschossen haben, kön-
nen in der lau fenden Runde nicht mehr in einer niedri -
geren Klasse schie ßen. Sie haben sich mit dem dritten Ein-
satz in der Klasse, in der sie beim dritten Einsatz eingesetzt
waren, festgeschossen. Dies gilt auch für Aufstiegs-
und Relegationswettkämpfe.

2.3.5 Ergebnisse von Schützen, die nicht startberechtigt
waren, werden weder für die Mannschaft noch für den Ein -
zel  schüt zen gewertet.

2.3.6 Schießen Mannschaften des gleichen Vereins in ei -
ner Gruppe, so können die Mannschafts- und die Ersatz -
schüt zen nicht untereinander ausgetauscht werden.

In einer Gruppe können von einem Verein nur zwei
Mann schaften starten. Schießen mehrere Mannschaften
eines Ver eins in verschiedenen Gruppen in der gleichen
Klasse, so kön nen diese Schützen ebenfalls nicht unterei-
nander ausge tauscht werden.

2.4 Vorschießen
Wird ein Schütze zu einer Veranstaltung oder einem Schie-
ßen des Gaus, Bezirks, Landesverbandes oder des DSB ein -
berufen, so darf dieser Wettkampf vorgeschossen werden
(bei de Mannschaften). In Ausnahmefällen können jedoch
auch Ein zelschützen vorschießen.

Es ist nicht gestattet, dass sich nur Schützen einer Mann -
schaft am Stand befinden.

2.5  Startversäumnis
Tritt eine Mannschaft zur festgesetzten Zeit nicht an, so
wer den der wartenden Mannschaft die Punkte gutge-
schrieben. Sollten für Einzelschützen Sonderabsprachen
der Mann schafts  führer getroffen worden sein, so beginnt
die Wett kampfzeit dieser Schützen mit der durch die
Mann schafts füh  rer festgelegten Zeit.

Treten einzelne Schützen ohne vorherige Sonderabspra -
chen nach Beginn des Wettkampfs an, so endet deren
Schieß zeit mit Ende des bereits laufenden Wettkampfs.

3. Auswertung
Der gastgebende Verein stellt die Scheiben (elektronische
Scheiben sind zugelassen) und die Ergebnislisten. Die be -
schossenen Scheiben bzw. die Ausdrucke der elektroni-
schen Anlagen werden vom gastgebenden Verein vier Wo-
chen aufbewahrt. Die Auswertung erfolgt nach Be en di -
gung des Wettkampfs von beiden Mannschaftsfüh rern
und einem Schützen des Gastvereins. Ihre Entschei dun gen
sind gültig. Eine Nachkontrolle und eventuelle Berichti -
gung durch den RWK-Leiter ist möglich. Wird eine Ring -
lese ma schi ne ver wen det, so gilt der dort ermittelte Schuss-
wert. Alle Run  den wett kampf-Ergebnisse müssen spätes-
tens drei Tage nach dem Wettkampf (Poststempel) dem
Rundenwettkampf-Leiter zu gestellt werden. Die Zusen-
dung der Ergebnisse er folgt durch den siegenden Verein.
Bei Punktgleichheit ist der gastge ben de Verein für die Ein-
sendung der Ergebnisse ver ant wortlich.

Bei Versäumnis erfolgt ein Abzug von einem Punkt. Die
Er gebnisse sollen nach Möglichkeit in der zuständigen
Tages pres se veröffentlicht werden.

4. Wertung und Aufstieg
4.1 Die Wertung erfolgt nach dem Punktesystem 
2 – 1 – 0. Diese Regelung wird auch bei schuldhaftem Nicht -
antreten einer Mannschaft angewandt. Die nichtschuldige
Mannschaft erhält zwei Punkte und als Ringgutschrift den
ge rundeten Durchschnitt der bisher erreichten Ringe. Ist
für die Mann schaft noch keine Ringsumme vorhanden (1.
Kampf), so wird das Ringergebnis des nächstfolgenden
Wett kampfs ver wandt. Sollte am Ende der Runde eine
Punkt gleichheit ent stan  den sein, entscheidet die Gesamt-
ringzahl über die Platzie rung.

4.2 Der Jahres-Rundenwettkampf-Sieger jeder Grup-
pe steigt nach einem eventuellen Qualifikationskampf in
die nächsthöhere Klasse auf. Der Gruppenletzte bzw. die
Grup penletzten steigen ab. Auf- und Abstieg in die
nächsthöhere bzw. -niedrigere Klasse können evtl. in
einem Qualifikationswettkampf nach den Gegeben-
heiten im Bezirk oder Gau entschieden werden!

4.3 Tritt eine Mannschaft zu einem der festgesetzten
Wett kämpfe nicht an, so wird sie beim ersten Mal durch
den nach Punkt 1 dafür Zuständigen schriftlich verwarnt.
Sollte sich dieses wiederholen, wird die Mannschaft aus
den lau fen den Wettkämpfen herausgenommen. Die
Mannschaft steigt ab. 

4.4 Mannschaften, die bei Aufstiegskämpfen zur Be -
zirks  runde mit ihrem Ergebnis fünf Prozent unter dem Jah -
res durch schnitt ihrer Mannschaft bleiben, steigen ab. Die-
se Re gelung gilt auch, falls ein Gruppensieger den Aufstieg
oder die Teil nah me an einem Qualifikationskampf verwei -
gert. 
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4.5 Will eine Mannschaft aus ihrer bisherigen Klasse
frei willig ausscheiden, gilt sie als aufgelöst.
Für Mannschaften, die während der laufenden Sai-
son ausgeschlossen oder zurückgezogen werden,
gilt nachfolgende Regelung: Die bisher absolvierten
und die noch zu bestreitenden Wettkämpfe werden
mit 2:0 Punkten für die gegnerische Mannschaft ge-
wertet. Die Ringergebnisse gehen nicht in die Wer-
tung ein.

4.6 Der Aufstiegskampf in die Bayernliga (BayL) wird
mit fünf Schützen geschossen. Die Mannschaft, welche die
Teil nah me am Aufstiegskampf zur Bayernliga verweigert,
steigt ab (siehe 4.4 dieser Ordnung) Der Nächstplat-
zierte nimmt dann am Aufstiegskampf teil.

Zum Aufstiegskampf zu den BayL sind folgende Mann-
schaften be rechtigt: BayL Nord-West je zwei Mannschaften
Bezirk Un ter franken und Bezirk Mittelfranken, BayL Nord-
Ost je zwei Mann schaften Bezirk Oberfanken und Bezirk
Oberpfalz und Ober pfäl zer Schützenbund, BayL Süd-West
vier Mannschaf ten Be zirk Schwaben, zwei Mannschaften
Bezirk Ober bayern-West und zwei Mannschaften Bezirk
München, BayL Süd-Ost je vier Mannschaften Bezirk Nie -
der  bay ern und Bezirk Oberbayern-Ost (siehe auch Ligaord-
nung der Bay ern  liga 7.2).

Die Bezirke regeln die Starterlaubnis für den Aufstiegs -
kampf. Hat ein Verein den Aufstiegskampf mitgeschossen,
so kann dieser im Falle eines Aufstiegs die Mannschaft
nicht mehr zurückziehen.

5. Kampfgericht
Zur Entscheidung über Einsprüche wird ein Kampfgericht
be stellt. Seine Beisitzer werden von der Sportleitung des
zustän digen Gaus, Bezirks oder Landesverbands ernannt.
Erklärt sich ein Mitglied eines Kampfgerichts für befangen,
so be stimmt der zuständige Sportleiter für diesen Fall ei-
nen Vertre ter. Bei allen unter der obersten Gauliga (Gau-
klasse) schießen den Klassen ist auch die Berufung beim zu-
ständigen Gau ein zulegen. 

5.1 Gegen die von den Mannschaftsführern abge-
zeichneten Ergebniszettel kann kein Wertungseinspruch
mehr erhoben werden. Bei allen anderen Einsprüchen en-
det die Frist eine Wo che (Poststempel) nach dem jeweili-
gen Wettkampf. Ein sprü che, einschließlich Einspruchsge-
bühr, erfolgen schriftlich an den zuständigen Rundenwett-
kampf-Leiter. Dieser bean tragt beim Sportleiter die Einbe-
rufung des Kampfgerichts.

Die Einspruchsfrist bei den Aufstiegs- oder Endkämpfen
en det 20 Minuten nach Aushang der Ergebnisse.

5.2 Die Protestgebühr beträgt auf Gauebene
50,– Euro, auf Bezirksebene 100,– Euro und auf Lan -
desebene 150,– Euro. Die Protestgebühr bei Aufstiegs-
oder Endkämpfen legt der Veranstalter fest. Für ei ne Beru-
fung ist die doppelte Protest gebühr zu entrichten.

5.3 Gegen die Entscheidung der Kampfgerichte der
Gaue (hier nur die oberste Gauliga oder Gauklasse) und der
Bezirke kann innerhalb von 14 Tagen Berufung eingelegt
werden.

5.4 Über eine Berufung gegen die Entscheidung eines
Gau-Kampfgerichts (hier nur die oberste Gauliga oder
Gau klasse) entscheidet ein von der Bezirkssportleitung er -

nann tes Berufungsgericht endgültig. Über eine Berufung
gegen die Entscheidung eines Bezirkskampfgerichts ent-
scheidet ein von der Landessportleitung ernanntes Beru-
fungsgericht end gültig. Über Einsprüche beim Aufstiegs-
kampf zur Bay ern liga entscheidet das Kampfgericht der
Bayernliga endgültig.

5.5 Bei sportlich unfairem Verhalten einzelner Mann -
schaften oder bei bewusstem Abblocken der laufenden
Run de steht es dem zuständigen Gau-, Bezirks- oder
Landes sport  leiter zu, Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen.
Diese kön nen bis zum Ausschluss der betroffenen Mann-
schaften gehen.

6. Sonderregelungen
Für alle weiteren Mannschaf ten der Bezirksligen (Bezirks-
klassen) und der obersten Gauliga (Gau klasse), die sich an
den Rundenwettkämpfen des BSSB be tei li gen, gilt die vor-
stehende Ordnung ohne jegliche Zusätze oder Sonderre-
gelungen.

Für die Bezirke, die für ihre anderen Ligen den Ligamo-
dus (4 gegen 4) anwenden, gelten nachfolgende Zusät-
ze/Ausnahmen:

Die Wettkämpfe werden im Ligamodus (4 gegen 4)
ausgetragen. Eine Mannschaft besteht aus 4 (vier)
Schützen. Es werden nur vollzählige Mannschaften ge-
wertet. Ein Vorschießen einzelner Mannschaftsschüt-
zen ist nicht möglich.

Setzliste: Die 4 (vier) Schützinnen / Schützen jeder
Mannschaft werden gesetzt. Die Setzlisten müssen
nach jedem Wettkampftag neu erstellt werden. Alle
erzielten Ergebnisse (nur komplettes Ergebnis/40
Schuß) der laufenden Saison gehen als Schnitt in die
Setzliste ein.

Zu 4.1 Wertung Ligamodus:
Die Wertung erfolgt nach dem Punktesystem 
3 – 2 – 1 – 0. Die Mannschaft, die mit 4:0 oder 3:1 ge-
winnt bekommt 3 Punkte. Bei einem 2:2 bekommt jede
Mannschaft einen Punkt. Der zusätzliche Siegpunkt
wird durch ein Stechen der Paarung 1 entschieden.

Zu 4.4 Für die Mannschaften die nach Ligamodus schie-
ßen wird für die 5%-Regel das Mannschafts-Durch-
schnittsergebnis der laufenden Runde herangezogen.

Zu 4.5 Freiwilliges Ausscheiden: Beim Ligamodus wer-
den die bisher absolvierten und noch zu bestreitenden
Wettkämpfe  mit je 3:0 Mannschafts- und 4:0 Einzel-
punkten gewertet. Dies gilt auch bei unvollständigen
Mannschaften.

Zu 4.6 Der Aufstiegskampf in die höchste Liga in den
Bezirken (z.B. Oberfranken-Liga, Oberpfalz-Liga usw.)
wird mit vier Schützen geschossen.Die Mannschaft,
welche die Teil nah me am Aufstiegskampf zur höchs-
ten Bezirksklasse verweigert, steigt ab (siehe 4.4 die-
ser Ordnung). Der Nächstplatzierte nimmt dann am
Aufstiegskampf teil.

Ansprechpartner: Gerhard Furnier, 1. Landessportleiter,
sowie alle Bezirkssportleiter
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